
1.Änderung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der 
Gemeinde Ottrau 

 
Gemäß § 7 der Hauptsatzung der Gemeinde Ottrau wird nachstehende 1. Änderung der 
Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Gemeinde Ottrau öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Ottrau, den 23.10.2019       Der Gemeindevorstand 
         der Gemeinde Ottrau 
    

          
         Norbert Miltz 
         Bürgermeister 
 
 

1. Änderung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer  im Gebiet der 
Gemeinde .Ottrau  

 
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. der Bekanntmachung 

vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 6 Gesetzes vom 21. Juni 

2018 (GVBl. S. 291), der §§ 1, 2 und 7 des Gesetzes über kommunale Abgaben in der 

Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. 2013, 134), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 

vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Ottrau am 

15.10.2019 die folgende Satzung beschlossen: 

 

Artikel 1 
 

§ 5 Abs. 1 wird zum 01.01.2020 geändert. 
 

§ 5 
Steuersatz 

 
(1) Die Steuer beträgt jährlich 

 für den ersten Hund   50,- EURO, 
für den zweiten Hund   90,- EURO, 
für jeden dritten und jeden weiteren Hund           120,- EURO. 
 
 

  
Diese Änderung tritt zum 01.01.2020 in Kraft.  
 

 

Ottrau, den 23.10.2019       Der Gemeindevorstand 
         der Gemeinde Ottrau 
    

          
         Norbert Miltz 
         Bürgermeister 


